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ArbeitspapIer "Fahrradkennzeichen"

1 Ausgangslage

Am 24 . Februar 1984 hat die Vereinigung der Strassenverkehrsämter
der Schweiz , RegIonalgruppe Innerschweiz und Tessin, aufgrund ei-
ner Eingabe des Kant:ons Luzern beschlossen, bei der VereInigung der
Strassenverkehrsämter folgenden Antrag zum Verzicht auf die jähr-
liche Abgabe und Erneuerung des Fahrradkennzeichens zu unterbreIten .
Die VgA wIrd aufgefordert, dem Eidg , Justiz- und Polizeidepartement
EJPD folgenden Antrag zur Prüfung einzureichen :
A. Auf die jährliche Abgabe und Erneuerung der Fahrradkennzei-

chen ist baldmöglichst zu verzichten .
B. Art . 34 VW ist aufzuheben , Art, 73 VW Ist anzupassen ; Art .

70 SVG ist zu überprüfen. Jeder Halter eInes Fahrrades
schliesst selbst eine Haftpflicht:versIcherung ab. Er haftet
weiterhIn nach Obllgatlonenrecht (Art. 70 SVG) . DIe Kantone
sind Indessen verpflichtet, eine Pauschal-Haftpfllchtver-
sicherung bzw. Subsidlär-Haftpflichtversicherung abzuschlies-
sen für Fahrräder, für die keine oder keine genügende Ver-
sicherungsdeckung besteht . Es ist aber auch denkbar, dass
die Kantone eIne allumfassende Pauschal-Haftpflichtverslche'-
rung für Fahrräder abschIIessen (Beilage 1) .

Im März 1985 hat Nationalrat Kurt Schüle ein Postulat eIngereicht ,
das namentlich dIe Aufhebung der jährlichen Fahrradkennzeichen an-
regt . K. Schüle hatte in seinem Vorstoss vor allem die 'lVelonuinner
Bürokratie" angeprangert und auch Umweltschutzargumente geltend
gemacht: in der Schweiz werden jährlich über 26 t Alurüinium für die
Herstellung der Velonummern verwendet (Beilage 2 , Motion) .

r-\

Verschiedene Gemeinden haben beschlossen, das gesetzIIch vorge-.
schriebene Fahrradkennzelchen gratIs abzugeben und die Haftpflicht-
prämien aus der Gemelndekasse zu bezahlen. In verschIedenen Kan-
tonen, z . B . in St . Gallen und Url , sind Mot:Ionen hängig, dIe dIe
Gratisabgabe der Fahrradkennzeichen fordern . In LIechtenstein hat
der GemeInderat von Vaduz beschlossen, 1986 die Fahrradschilder
gratis abzugeben (Beilage Auszug aus Traktandum Nr . 2 , 15.4.1986 )
Nachfolgender Tabelle kann entnommen werden , wie uneinheItIIch dIe
Gebühren und Versicherungen für Velos 1986 geregelt sind .



2

Kanton Taxen Versicherung Total
AG
AR
AI
BS
BL
BE
FR
GE
GL
GR
JU
LU
NE

6 ewu
5.50
6.50
4 .--
4 . --
5 .--

10.--
2 + M u
5.50
7.10
4.50
5 .--
8 . --
6.--
4 . --
4.50
3 + 50
4.--
6 . --

10 .--
9 + =
8.--
5 .--
6 . --
4 .--
4 .--

6.--
5.70
5.50
6 . --
6.--
6.--
6.--
5 . --
3.50
4.90
5.50
5 + w w

5.--
5 . --
5 .--
5.50
5.--
4.50
4.--
6 . --
5 a n w
4 . --
5 . --
3 . --
4 . --
4 . --

12 . --
11.20
12 . --
109 MW
10.--
11 .--
16 . --
7.--
9 o w e

12.--
10.--
10 .--

11 .--
9 . --

10.--
8.50
8.50

10.--
16 e n =

14.--
12 .--
10..--

9 . --
8 . --
8 . --

ow
SH
sz
so
SG
TI
TG
UR
VD
vs
ZG
ZH

Der Vorstand der Vereinigung der Strassenverkehrsämter (VSA) hat
am 29 . Januar 1985 eine ArbeItsgruppe eingesetzt, MItgIIeder dIeser
Arbeitsgruppe waren :

Ph, Vautier
P . Hess
Dr. R. Netzer
H. Sidler
J .P . Champendal
H. Hügli

VD, VorsItz
so
BE
LU
BAP
VgA

Belgezogen wurden :

Major F. Hächler
V. Ferrarese
G. Rossi
A. Bühler

ACVS
Union Suisse, Genëve
Vaudoise Assurance , Lausanne
BAP

Die Arbeitsgruppe behandelte das Geschäft an vIer SItzungen,
nämlich am:

13 . MaI 1985
12 . November 1985

5 , MaI 1986
15 . September 1986

Die Aktennotizen dieser vIer SItzungen sInd dem ArbeItspapIer beI-
gelegt
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2 Rechtsgrundlagen

21 Bundesgesetz vom 19.12.1985 über den Strassenverkehr
ArtIkel 18

1 Fahrräder müssen den VorschrIften entsprechen und eIn amtllches
Dieses wIrd abgegeben, wenn die vorgeschtiÜneKennzeIchen tragen

EEla311461a:=versIcherung besteht Es gilt für dIe an==}m= Das
a nt:hält neben der Angabe des–K–m#Ms–-ÜTiii–der

Gültlgkeitsdauer nur eIne VersicherungsniTraTa

z Der Bundesrat erlässt VorschrIften über Bau und Ausrüstung der
Fahrräder und Ihrer Anhänger .

3 Die Kantone können Prüfungen der Fahrräder durchführen,
6
x .- 22 VerkehrsversIcherungsverordnung (VW) vom 20.11, 1959

Gemäss Art. 34 Abs . 1 VW werden dIe kantonalen Fahrradkennzeichen
ab 1. Januar des Jahres erteIlt, dessen Zahl sIe tragen . Sie bleI-
ben jeweIls bis 31. MaI des folgenden Jahres gültig .

Art. 35 Abs . 1 VW verpfIIchtet die Kantone , eine KollektIv-Haft-
pflichtversicherung für Radfahrer abzuschllessen. Radfahrerver-
bände können anderseIts für Ihre MItgIIeder eIne solche Verstehe-
rung abschliessen. Es steht dem Radfahrer aber auch freI, sicheinzeln zu versIchern.

3 ZIele

Anlässlich ihrer vier Sitzungen hat sich die Arbeitsgruppe mIt der
ProblematIk der Abschaffung des Fahrradkennzeichens befasst und
sich dabei von folgenden ZIelen leIten lassen:

DIe Verwaltung soll sich auf hoheitIIche Aufgaben beschränken,

Die Lösung soll fahrrad- und umweltfreundlich seIn.

DIe dem Fahrradhalter entstehenden Kosten sind möglichst tIef
zu halten.

Auf eine jährliche Erneuerung des Fahrradkennzeichens Ist zu
verzichten (Einsparung von rund 16 t AluminIum) ,

Am VersicherungsobIIgatorlum ist festzuhalten .
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Ausgang sdaten

Die Lösung darf aus zeitlichen Gründen keIne Aenderung des Ge-
setzes bedingen, Nur Anpassungen auf Verordnungsstufe sInd
kurzfristig möglich,

a4 Das Fahrrad muss aus SIcherheitsgründen eInen nach hinten re-
flektlerenden Ausrüstungsteil aufweIsen.

Es muss gegen aussen sIchtbar sein, dass für das Fahrrad eine
gültige Versicherung besteht.

If Das Versicherungskennzeichen muss für den Schadenf all einen
Hinweis auf die zuständige Versicherungsgesellschaft enthalten.

17 Die dem Radfahrer entstehenden Kosten und Umtriebe müssen als
Anreiz zur vermehrten Benützurlg des Fahrrades tIef sein.

6 Ein weit:gefächertes Verteilernetz für den Bezug des Versiche-
rungskennzeichens muss gewährleistet sein.

5 Lösungsmöglichkeiten
Zur Diskussion standen seit der EInreIchung der MotIon Schüle feI-
gende Modelle :

A+ Vollständiger Verzicht auf das Fahrradkennzelchen elaschliess-
IIch VersicherungsobIIgatorlum.

B. Beibehaltung der bisherigen Regelung mIt Uebernahme sämtlicher
Kosten durch die öffentliche Hand,

c.

D.

E.

Abgabe eInes dauernd gültIgen Kennzelchens analog der bundes-
eIgenen Fahrräder .

Einbau der Versicherung in die allg . Privathaftpflicht-Ver-
sicherung .

Abschaffung des Fahrradkennzeichens unter Beibehaltung der
Haftpf llchtverslcherung Im Rahmen von Art. 18 Abs . 1 SVG.

6 Beurteilung
Im Hinblick auf die gesetzten ZIele und die gegebenen Ausgangsdaten
ergibt sIch folgende Beurteilung der genannten Modelle :
A. Es Ist nicht von der Hand zu weisen, dass beIm Sport mIt grös-

seIen RisIken ohne staatlich vorgeschriebene Haftpflichtver-
sicherung zu rechnen ist, Gegen eIne solche Lösung sprIcht
aber, dass jährlich Velohaftpflichtfälle mIt Mllllonenbeträ-
gen entstehen. Ohne HaftpfIIcht:versicherung könnten vIele Rad--
fahrer für die entstandenen Schäden nIcht aufkommen. Der Ge-
schädlgte müsste häufig eInen TeII des Schadens selbst tragen,
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Be AlleIn Im Kanton Bern mIt rund 370l000 Fahrrädern müssten aus
öffentlichen MItteln über 4 Mio, Franken bezahlt werden , Zu-
dem widersprIcht dieser Vorschlag dem Verursacherprinzip.

c. DIeses Modell gewährleIstet nIcht , dass für jedes in Verkehr
gesetzte Fahrrad eIne gültige Haftpf lichtversicherung besteht.
EIn solches Kontrollschild käme eIner festen ImmatrikulatIon
gleIch, wie sIe für Motorfahrzeuge bereIts besteht. Es müsste
gleichwohl eine VersIcherungskontrollmarke abgegeben werden.

De Der Abschluss eIner Privathaftpflicht-Versicherung Ist nIcht
obligatorisch. Für Personen, die keine solche Versicherung
abgeschlossen haben, müsste dIe Möglichkeit einer besonderen
Veloversicher IIng geschaffen werden. Diese Sonderlösung könnte
von der VersIcherung nIcht kostengünstig angeboten werden,

Ee Diese Lösung erfüllt sowohl die unter ZIffer 3 gesetzten Ziele
als auch die unter ZIffer 4 formulierten Ausgangsdaten.
Die BedürfnIsse der PoIIzei können wIe folgt abgedeckt werden:

Gestohlene Fahrräder können dem Halter aufgrund der Rat!-
mennurnmer und Beschreibung zugeführt werden.

Die SIchtbarkeIt bei Nacht und schlechter WItterung kann
durch einen reflektierenden Ausrüstungstell in der Grösse
und am Ort des bIsherIgen Fahrradkennzeichens sicherge-
stellt werden.

Die IdentIfizierung eines verunfa11ten Lenkers anhand des
bIsherIgen Kennzelchens ist problematisch, da das Kenn-
zeichen freI übertragbar Ist, ZwIschen dem EIgentümer des
Fahrrades , der Im VersIcherungsdokument genannten Person
und dem Radfahrer muss keIne IdentItät bestehen.

x-\
\n+

7 Vorschlag
Es wIrd verzIchtet auf :

EIn amtliches KennzeIchen aus AlumInIum.

EInen Versicherungsantrag mIt PersonaIIen und Fahrraddaten .

Das Führen von amtIIchen Fahrradregistern und StatIstiken.

BeIbehalten wird :

Der NachweIs einer abgeschlossenen VersIcherung in Form einer
selbstklebenden, reflektierenden Marke (Versicherungskenn-
zeIchen )

EIne reflektierende Grundplatte , wenIgstens Im bIsherIgen
Format des Kennzelchens für das AnbrIngen des VersIcherungs-
kennzelchens .
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\.Das VersIcherungskennzeIchen enthält folgende Angaben :
Amtllches Element (Kantonsbuchstaben) .

Gültlgkeits jahr ( jedes Jahr eine andere Farbe) .

Nummer der Versicherungsgesellschaft integrIert in eIne fort-
laufende Seriennummer .

Das VersIcherungskennzeIchen Ist wIe folgt erhältIIch :

BeI den von den Kantonen bezeIchneten Ausgabest;eIlen.
BeI sämtIIchen Poststellen.

Die VgA Ist zwecks VereinheitIIchung und KoordInatIon bereit :

Im Auftrag der Kantone mIt den PTT ein Detallverkaufsnetz für
VersicherungskennzeIchen aufzubauen,

Mit den Versicherungsgesellschaften eIn für alle Kantone
kostehgünstlges Angebot auszuhandeln.

Eine rationelle und wIrtschaftIIch günstIge Beschaffung der
VersIcherungskennzeichen sicherzustellen .

BeI eIner gesamtschweIzerisch eInheItIIchen Lösung als Ko-
ordinations- und Rechnungsstelle zu wIrken.

8 Vorgehen

GenehmIgung dIeses Arbeltspaplers durch dIe ArbeItsgruppe auf
dem Korrespondenzweg .

VerabschIedung des Arbeltspapiers durch den Vorstand VSA am
15 , Oktober 1986 .

OrIentIerung der IKSt am 6 . November 1986 über dIe geleIsteten
ArbeIten der VgA, Festlegen des weiteren Vorgehens unter war-
dlgung der politischen Aspekte.

OrientIerung an der VereInsversaIrlmlung VSA vom 19 . November 86
und Beschlussfassung über das weItere Vorgehen.

BeIlagen: ! ::E i gg !::: 1: ThEg!:'lgä1'19 4
3 Auszug Traktan<3um Nr. 2 , 15.4.1986
4 4 Aktennotlzen der SItzungen der ArbeItsgruppen

Bern, 22 , September 1986


